
2. Beiblatt Beiblatt zur Perlamentskorrespondenz 

19l/J A .n fra g e 

der Abgeordneten K a n d u t s c h 

an den Bundeskanzler, 

und Genössen 

2. ;Dezem.ber 1957 

\ 

betreffend ,Zurücb7eis\l.ng einel~ geplanten, den g~.f:l et lüichen Vorschriften 

zuwiderlaufendem J?ersonaiverfligung •. 

- ......... ... 
17ie der Fraktiön der FPÖ a\lS zuverlässiger QuelJ:ezur 'Kenntn:i,sge­

brachtWU:rde, steht derzeit eine die Sachlichkeit unserer Yervvalt1J.ng :ge-. 

fährdende Personalverfügung in Verhandlung. 

Der im Bundesministerium für soziale 'V el'1i!al tung in besonderer Ver­

wendung st'3hende ehemalige Krankenkassenangestellte Hans Zima soll nach 

mehrfachen Beförderungen und Titelverleihungen nunmfhr in den höheren 

Miitisterialdienst übergeleitet und zu dem Zwecke zum :MinisterialratiIll 

Bundesministerium f"ur soziale Verwaltung ernannt i"Jorden. Dem Genannten ob­

liegt· es; die sachgemäßa Führung der Geschäfte 4er Landesinvaliden- und. Ar­

beitsämter wahrzunehmen, ohne selbst die hiefür not'ilendigen Sachkenntnisse 

zu besitzen. Der Rechnungshof hat anlaßlich .seiner Einschau gerade bei den 

genannten .Ämtern erhebliche lvllingel fest gest e11 t, deren, Urs aghen vor allem 

auf elie VerYJendung ungeeigneter Kräfte zurückzuführen sind. Der gegenständ­

liche Antrag \"lurde vom' Bundesminist er für soziale Verr;al tung, an das Bund.es...i 

kanzleramt geleitet. Daß das dem Antrag zugrundel;tiegende Referat von einem 

rochtskundigen13camten gezeichnet YlUrde, ist bedauer1.ich. Bedeutet doeh die 

Verv;endung eines -nicht rechtskundigenBeamten an ein8IJl leitenden Dienst­

posten, zu dessen Versehung juridische Kenntnisse erforderlich 'I,lnd gesetz­

lich vorgeschJ;'iebensind, keine ge:;-ingere Gefahr für die Allgemein;p.eit als 
, -

die Heranziehung eines nicht ärztlich VOJ:'gebildeten zu ärztlichen Aufgaben. 

Für den ärztlichen :Beruf ist nach der .DienstZi7eigev,erordnung (1948) eine 

Nachsicht ·deraxztlichen Qualifikati'on ausgeschloss en. Das Strafgeset z schützt 
"'. / 

die Allgemeinheit vor KUrpfuscherei, dasriinführungsgesetz zu den Verwal-

tungsverfahrensgesetzen vor iJink·elschreiberei. Die Gesetzc"s0rdnung verlangt 

vom Handwerker ,den Nachweiscler:B nfähigung zur Ausübung seines Ge'.7erbes. 

(:>as BundeSmi~steri~ für soziale Vorwaltung findet es dagegen vertretbar, -

einen Beamten, der Tedigfich die Voraussetzungen für die Veri70ndungsgruppe E 

der Bundesangestellten aufzuYleisen vermag, in den höheren I\Ünisterialdienst 

einzureihen. Gegen die beabsichtigte Reihung des' Gen4nnten wäre nichts ein­

zu1;7enden, soferne er, '\7ie andere, die fehlEmden Voraussetzungen vorerst nachholt., 
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D'i,J soll dio SQ oft soi.teris dBr Koalitionsparteien propagierte Ver .... 

gebung von öffentlichen n1cnstpöstcn'nach objektiven Gesichtspunkten ernst 

genommen\1erdon, WElnn Tatsachen das Gogonte:Üb 8'.leisen? !. 

Nicht mlletzt sei noc,h darauf verrd.esen~ daß die gopltl.nte VerfügUng 

erstmalig in der Geschichte des österreichischen Beamtontums~äre und natur~ 
. , . :' . ; l '~,,"" .;: 

gemäß oinen Präzodenzfall schaffen müßto, dor, 'Henn er N,a"chfolg.ebcispiele 
. J . ' 

be';lirkt, zur Folge hätte, daß dia politische Protektion bei dar Besetzung , 
öffentlicher Di.ons,tposten entscheidender 17äte als sachliche Voraussetzungen. > 

Die unterzeichneten ,Abgeordnoten stellen daher. an den Herrn Bu~des"" 
• • v • • - • • 

kanzler die 
" ',' 

Anfrage, 
'", '. .' 

1st der Herr Bu.n,deskruJ..~~e:r;'b,.ereit, die b oantragt e l'ersonalverfügung 

als den gesetzlichen Vorschriften sO,vlie den, 1;nteressen der Allgemc:i:nheit 
'1 ,'. • . " • 

ZUWiderlaufend zurückzuvreisen? .. 

... .. -..... -
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